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Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 20 vom 17. Dezember 2014 

I. Amtlicher Teil 

Sport 

Rundschreiben 13/14 

Vom 10. Dezember 2014
 
Gz.: 24.2-83112
 

Dienstreisen von Lehrkräften im Bereich der sportlichen 
Begabungsförderung an den Spezialklassen/Spezialschulen 
Sport (Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer) 

Mit diesem Rundschreiben werden die wesentlichen Grundsät
ze und Zuständigkeiten für Dienstreisen der Lehrertrainerinnen 
und Lehrertrainer zur Umsetzung der schulinternen Lehrpläne 
im Rahmen der sportlichen Begabungsförderung bekannt ge
geben sowie das Antragsverfahren, die Reisekostenerstattung 
und das Abrechnungsverfahren geregelt. 

Rechtsgrundlagen für die Erstattung von Auslagen für Dienst
reisen sind das Bundesreisekostengesetz (BRKG) in der je
weils geltenden Fassung sowie die nachfolgenden Regelun
gen: 

Dienstreisen 

1.1 Die Dienstreisen einer Lehrertrainerin oder eines Lehrer
trainers dienen der Umsetzung der schulinternen Lehrpläne 
(SILP) und beziehen sich auf die Begleitung von Schüle
rinnen und Schülern zu Wettkämpfen und die Durchfüh
rung von Trainingslagern. Die Genehmigung einer Dienst
reise muss grundsätzlich vor deren Antritt vorliegen. 

1.2 Die Dienstreisen einer Lehrertrainerin oder eines Lehrer
trainers dürfen nur genehmigt werden, wenn sie dienstlich 
notwendig sind, das heißt der konkrete Wettkampf oder das 
konkrete Trainingslager wurde zu Beginn des Kalenderjah
res mit dem schriftlichen Votum des Lenkungsstableiters in 
der Jahresplanung schriftlich vermerkt. Der Jahresplan der 
Spe-zialschule oder Spezialklasse Sport muss zu Beginn 
des Kalenderjahres dem Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport vorliegen. 

1.3 Zusätzliche - von der Jahresplanung abweichende - Maß
nahmen können durch die Schulleiterin oder den Schullei
ter genehmigt werden, sofern hierzu ein positives Votum 
durch den Olympiastützpunkt vorliegt und dem Land keine 
zusätzlichen Kosten entstehen. 

1.4 Die Kosten für Dienstreisen müssen so niedrig wie mög
lich gehalten und die Dauer der Dienstreise auf das zur 
Ausführung des Dienstgeschäfts unumgängliche Maß be
schränkt werden. Dienstreisende sind verpflichtet, sich vor 
Antritt über die zweckmäßigsten Beförderungs- und Über
nachtungsmöglichkeiten zu informieren und dabei den Ab
lauf des Dienstge-schäfts im Rahmen ihrer Einflussmög
lichkeiten und des Zumutbaren so zu gestalten, dass zu
sätzliche Reisetage vermieden werden. 

1.5 Sofern die Dienstreise infolge einer Schulfahrt durchge
führt wird, findet die VV-Schulfahrten und das Rund
schreiben 11/13 -13.12-30101- Anwendung. 

2 Antragstellung bei Dienstreisen 

2.1 Die Dienstreise einer Lehrertrainerin oder eines Lehrertrai
ners muss rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Wochen 
vor Reiseantritt bei der jeweils zuständigen Regionalstelle 
des Landesschulamtes beantragt werden. In Punkt 1.16 des 
Dienstreisantrages bestätigt, neben dem Sichtvermerk der 
Schulleiterin oder des Schulleiters, die Sportkoordinatorin 
oder der Sportkoordinator die sachliche Richtigkeit des 
Antrages. 

2.2 Dem Antrag soll eine Planung der Gesamtfinanzierung des 
Wettkampfes oder des Trainingslagers beigefügt werden. 

2.3 Die Beantragung der Verwendung eines eigenen Privat-Kfz 
muss in Hinsicht der Einhaltung der VV Fürsorge- und 
Aufsichtspflicht und der Berücksichtigung der Wirtschaft
lichkeit begründet dargelegt werden. Dies gilt bei der Füh
rung von Kleinbussen gemäß Nummer 3.5 entsprechend. 

3 Reisekostenerstattung bei Dienstreisen 

3.1 Für eintägige Dienstreisen erfolgt keine Erstattung von Ta
gegeld oder einer Aufwandsentschädigung. 

3.2 Für Dienstreisen im Rahmen eines mehrtägigen Trainings
lagers erfolgt die Erstattung von Tage- und Übernachtungs
geld in analoger Anwendung der Regelungen in Nr. 3, 4 und 
7 des Rundschreibens 11/13, d. h. es wird für die Verpfle
gungsmehraufwendungen eine Aufwandsvergütung in Höhe 
von 6/10 des jeweils zustehenden Tagegeldes  und für jede 
Nacht werden 6/10 des jeweils zustehenden Übernachtungs
geldes nach den Regelsätzen des BRKG gewährt. Der § 7 
Abs. 1 Satz 2 BRKG wird nicht angewendet. Für die Dauer 
der Benutzung eines Beförderungsmittels wird kein Über
nachtungsgeld gewährt. Eine Kostenerstattung auf Grundla
ge der Regelsätze des BRKG kann aber erfolgen, wenn kei
ne kostenreduzierenden Konditionen durch Gemeinschafts
unterkünfte oder -verpflegung genutzt werden können. 
Hierzu ist eine schriftliche Begründung des Sportkoordina
tors erforderlich. Über die Anwendung dieser Ausnahmere
gelung entscheidet die jeweils zuständige Regionalstelle des 
Landesschulamtes im Rahmen der Antragstellung. 

3.3 Für Dienstreisen im Rahmen von mehrtägigen sportlichen 
Wettkämpfen werden die Regelungen des BRKG zum Ta
ge- und Übernachtungsgeld angewendet. 

3.4 Erhält eine Lehrertrainerin oder ein Lehrertrainer des Am
tes wegen einer Zuwendung von dritter Seite, so werden 
diese gem. § 3 Abs. 2 BRKG auf die erstattbaren Kosten 
angerechnet. Bei ganz oder teilweise unentgeltlicher Ver
pflegung oder Unterkunft wird die Aufwandsvergütung 
entsprechend dem in § 6 Abs. 2 BRKG genannten vom 
Hundertsatz, mindestens jedoch in Höhe des Sachbezugs
wertes, gekürzt. 
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3.5 Notwendige Fahrkosten werden im Rahmen des § 4 BRKG, 
jedoch nur in Höhe des auf die Lehrertrainerin oder den 
Lehrertrainer entfallenden Kostenanteils erstattet. Bei Füh
rung eines Kleinbusses durch eine Lehrertrainerin oder ei
nen Lehrertrainer müssen die Fahrtkosten im Rahmen der 
Gesamtfinanzierung des Wettkampfes oder des Trainings
lagers dargestellt werden. Bei Bahnfahrten werden nur die 
Kosten der zweiten Wagenklasse erstattet. Erstattet werden 
maximal die tatsächlich entstandenen Kosten. 

3.6 Bei der genehmigten Benutzung eines eigenen Privat-Kfz 
wird der oder dem Dienstreisenden als Auslagenersatz für 
jeden gefahrenen Kilometer eine Wegstreckenentschädigung 
gewährt. Für die Berechnung der Wegstreckenentschädigung 
ist die verkehrsübliche Straßenverbindung maßgeblich. Die 
Wegstreckenentschädigung beträgt nach § 5 Abs. 1 BRKG 
20 Cent für jeden gefahrenen Kilometer, höchstens jedoch 
130 Euro je Dienstreise. Eine Sachschadenhaftung des 
Landes Brandenburg ist in den Fällen des § 5 Abs.1 BRKG 
grundsätzlich ausgeschlossen, weil die Benutzung des pri
vaten Kraftfahrzeuges zur Durchführung der Dienstreise in 
alleiniger Entscheidung der/des Dienstreisenden liegt. 

4 Abrechnungsverfahren bei Dienstreisen 

4.1 Dienstreisen sollen umgehend nach Beendigung unter Vor
lage der entsprechenden Einzelnachweise abgerechnet wer
den. Der Antrag auf Reisekostenvergütung wird der Reise
kostenstelle des Landesschulamtes zugeleitet. Für die Be
antragung der Reisekostenvergütung besteht eine Aus
schlussfrist von sechs Monaten. 

4.2 Der Abrechnungsvordruck soll von der oder dem Dienst
reisenden sorgfältig und vollständig ausgefüllt und von der 
Sportkoordinatorin oder dem Sportkoordinator sachlich 
richtig gezeichnet werden. Alle Ausgaben müssen belegt, 
Veränderungen bei den Reisetagen und beim Reisemittel 
schriftlich begründet werden. Die Abrechnungen der Dienst
reisen können nur die tatsächlich entstanden Kosten der 
Lehrertrainerin oder des Lehrertrainers enthalten. Eine Ab
rechnung von schüler- oder materialbezogenen Ansätzen 
über Dienstreisekosten ist ausgeschlossen. 

6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rundschreiben tritt mit Wirkung vom 10. Dezember 
2014 in Kraft und tritt am 31. Dezember 2016 außer Kraft. 

II. Nichtamtlicher Teil 

Mitteilung über die Anerkennung 

von Einrichtungen der Weiterbildung,
 

Landesorganisationen und Heimbildungsstätten 

gemäß §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes zur Regelung 


und Förderung der Weiterbildung 

(Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz -


BbgWBG)
 

Die folgende Einrichtung wurde mit Wirkung vom 1. De
zember 2014 anerkannt: 

Evangelische Erwachsenenbildung Potsdam-Mittelmark 
Plantagenplatz 11 
14542 Werder 
(in Trägerschaft des Klinikums Ernst von Bergmann gGmbH) 

Die Anerkennung der folgenden Einrichtung wurde mit 
Wirkung vom 12. Dezember 2014 widerrufen: 

Evangelische Erwachsenenbildung Potsdam-Mittelmark 
Plantagenplatz 11 
14542 Werder 
(in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Potsdam e. V.) 

Die Anerkennung der folgenden Einrichtungen wird mit 
Wirkung zum 31. Dezember 2014 widerrufen: 

Arbeitsstelle für Evangelische Erwachsenenbildung 
im Landkreis Märkisch-Oderland 
Ernst-Thälmann-Straße 30 A/B 
15370 Fredersdorf 

Arbeitsstelle für Evangelische Erwachsenenbildung 
im Landkreis Oder-Spree 
Domplatz 4 
15517 Fürstenwalde 

Arbeitsstelle für Evangelische Erwachsenenbildung 
in Frankfurt/Oder 
Gertraudenplatz 6 
15230 Frankfurt (Oder) 

Die folgende Einrichtung wird mit Wirkung zum 1. Januar 
2015 anerkannt: 

Arbeitsstelle Oderland-Spree 
für Evangelische Erwachsenenbildung 
Domplatz 4 
15517 Fürstenwalde 
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Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Im Bereich des Landesamtes für Schule und Lehrerbildung ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen beabsichtigt, in nachfolgenden Regionalstellen Stel
len für Schulleitungsfunktionen neu zu besetzen: 

I.	 Regionalstelle Brandenburg an der Havel: 

1.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen 

Johann-Wolfgang-von-Goethe Grundschule 

Kirchstraße 8 

14798 Havelsee/OT Pritzerbe
 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundla
ge eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbau
enden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG  bzw. Entgeltgruppe 13 
TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule 

Oberschule „Herbert Tschäpe“ Blankenfelde-Mahlow 
Bahnhofstraße 63 
15827 Blankenfelde-Mahlow/OT Dahlewitz 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise:	 Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei- Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
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Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

3.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Gesamtschule mit nicht voll ausge
bauter Oberstufe 

Gesamtschule Am Schilfhof
 
Schilfhof 25
 
14478 Potsdam
 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei
nen Hochschulreife. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG  bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

4.	 Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter an Oberstufen
zentren 

a.	 Oberstufenzentrum Werder 
des Landkreises Potsdam-Mittelmark 
Abteilung 4 
Altenkirch-Weg 6 - 8 
14542 Werder 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbil
dung in den Berufen Fachkraft Agrarservice, Florist/-in, 
Gartenbaufachwerker/-in, Gärtner/-in, Landwirt/-in, Pfer
dewirt/-in und Tierpfleger/-in sowie den Bildungsgang der 
Fachschule Technik Fachrichtung Agrartechnik. Die Abtei
lung 4 befindet sich am Schulstandort in Groß Kreutz. 

b.	 Oberstufenzentrum 
Landkreis Teltow-Fläming 
Abteilung 3 
An der Stiege 1 
14943 Luckenwalde 

- Besetzung zum 01.09.2015 

Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbil
dung in den Berufen Medizinische/r Fachangestellte/r und 
Zahnmedizinische/r Fa-changestellte/r, der Berufsfach
schule Soziales und der Fachschule Sozialwesen.  

c.	 Oberstufenzentrum 
Landkreis Teltow-Fläming 
Abteilung 2 
An der Stiege 1 
14943 Luckenwalde 

- Besetzung zum 01.02.2016 

Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbil
dung in den Berufen Kaufmann/-frau für Büromanagement, 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Verkäufer/in und des 
beruflichen Gymnasiums.  
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d.	 Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“ 
Abteilung 1 
Am Neuendorfer Sand 43 
14770 Brandenburg 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbil
dung in den Berufen Elektroniker/-in für Betriebstechnik, 
Industriemechaniker/-in, Mechatroniker/-in, Metallbauer/
in, Konstruktionsmechaniker/-in, Maschinen- und Anla
genführer/-in und Fachkraft für Metalltechnik. 

Aufgaben: 
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst
ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan, insbesondere Pla
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und Dienst
besprechungen, Koordinierung der pädagogischen Arbeit 
in der Abteilung, Planung und organisatorische Durchfüh
rung von schulischen Prüfungen und Unterstützung der zu
ständigen Stellen bei nichtschulischen Prüfungen, Bera
tung und Besuch der in der Abteilung tätigen Lehrkräfte im 
Unterricht, Förderung und Unterstützung der Fort- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte, Zusammenwirken mit den 
Leiterinnen und Leitern anderer Abteilungen, den Lehr
kräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem Schul
träger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen; Un
terstützung und Leitung von Gremien zur Mitwirkung der 
Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit Lehrbefä
higung für eine berufliche Fachrichtung und mehrjähriger 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schu
len oder Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit 
langjähriger Erfahrung im Unterricht an beruflichen Schu
len; im Falle der unter Buchstabe c. benannten Stelle mehr
jährige Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, den Ausbil
dungsbetrieben, den zuständigen Stellen gemäß Berufsbil
dungsgesetz oder der Handwerksordnung und der Bundes
agentur für Arbeit; Durchsetzungs- und Organisationsver
mögen; hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schule 
und der Bildungsgangverordnungen; regionale Kenntnisse 
sind erwünscht; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder tariflich Beschäfti

gen besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 
Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungslei
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Ju
gend und Sport zu richten an das 

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Brandenburg an der Havel 

Magdeburger Straße 45
 
14770 Brandenburg an der Havel.
 

II. Regionalstelle Cottbus: 

1.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiterleiter an einer Oberschule mit Grundschulteil 

Oberschule mit Grundschule 

Ernst Legal Schlieben
 
Bahnhofstraße 3
 
04936 Schlieben
 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit an
deren Einrichtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 



 

285 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 20 vom 17. Dezember 2014 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG  bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

2. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Gesamtschule 

Musikbetonte Gesamtschule
 
Paul Dessau Zeuthen
 
Schulstraße  4
 
15738 Zeuthen
 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un

terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei
nen Hochschulreife. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 16 BbgBesG bewertet. Sofern die 
Stelle mit einer oder einem tariflich Beschäftigten besetzt 
wird, erfolgt die Zahlung eines außertariflichen Entgeltes 
in Höhe von zurzeit 6.164,55 Euro. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Ju
gend und Sport zu richten an das   

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Cottbus 

Herrn Boese
 
Blechenstraße 1, 03046 Cottbus.
 

III. Regionalstelle Frankfurt (Oder) 

Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule 

Grundschule am Wäldchen
 
Otto-Grotewohl-Ring 69
 
15344 Strausberg
 

- Besetzung zum 01.04.2015 
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Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage 
bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage bewer
tet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 

der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Frankfurt (Oder)
 
Herrn Gerhard Kranz
 
Gerhard-Neumann-Straße 3
 
15236 Frankfurt (Oder).
 

IV. Regionalstelle Neuruppin: 

1.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Löwenzahn Grundschule 
Schulstraße 3 
16845 Breddin 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

b.	 Grundschule „Dr.-Salvador-Allende“ 
Dr.-Salvador-Allende-Str. 62 
19322 Wittenberge 

- Besetzung zum 01.08.2015 

c.	 Linden-Grundschule Velten 
Victoriastr. 10 
16727 Velten. 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
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dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benann
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L und die unter Buchstaben b. 
und c. benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A 13 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup
pe 13 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule 

Regenbogenschule Hennigsdorf 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „geistige Entwicklung“ 
Fontanesiedlung 15 
16761 Hennigsdorf 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geisti
ge Entwicklung“. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgrup
pe 14 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das   

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Neuruppin
 
Herrn Kowalzik
 
Trenckmannstr. 15
 
16816 Neuruppin.
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